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RS OGH 1972/2/1 5Ob2/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1972

Norm

EO §115

EO §130 Abs2

Rechtssatz

Solange die Anordnung der Verwaltung aufrecht ist, können weder die Parteien noch das Gericht auf die

ordnungsgemäße Durchführung der Verwaltung, zu der auch die Rechnungslegung des Verwalters gehört, verzichten.
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